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Kleine Anfrage zur kurzfristigen schriftlichen Beantwortung
gemalR § 46 Abs. 2 GO LT
mit Antwort der Landesregierung

Anfrage des Abgeordneten Stefan Marzischewski-Drewes (AfD)

Antwort des Niedersachsischen Ministeriums fiir Inneres und Sport namens der Landesregierung

Der Zensus 2022 - die Entwicklung der Bevdlkerungszahlen und der Einfluss auf die Kommu-
nen

Anfrage des Abgeordneten Stefan Marzischewski-Drewes (AfD), eingegangen am 31.07.2024 -
Drs. 19/5055,
an die Staatskanzlei Ubersandt am 19.08.2024

Antwort des Niedersachsischen Ministeriums fiir Inneres und Sport namens der Landesregierung
vom 29.08.2024

Vorbemerkung des Abgeordneten

.Im Rahmen des Zensus werden grundlegende Daten Uber die Bevdlkerung und die Wohnungssitu-
ation in Deutschland erhoben.*!

Laut Verodffentlichung von Statista Research Department vom 02.07.2024 korrigierte der Zensus die
Bevélkerungszahl in Deutschland um 1,4 Millionen Personen bzw. 1,6 % nach unten. Ahnliches ist
auch in Niedersachsen festzustellen: So berichtete die Gifhorner Rundschau am 22.07.2024, dass
die Einwohnerzahlen im Landkreis Gifhorn zum Stichtag 30.06.2022 um 5 180 Menschen nach unten
korrigiert werden mussten. Dazu das Bundesministerium des Innern und fiir Heimat: ,,Auf Basis der
ermittelten Bevolkerungszahlen werden zum Beispiel die Wahlkreise eingeteilt und die Stimmenver-
teilung der Lander im Bundesrat festgelegt. Auch der Landerfinanzausgleich, die Berechnungen fiir
EU-Fordermittel und die Verteilung von Steuermitteln beruhen auf den Zensusdaten.?

1. Die Sprecherin des Landkreises Gifhorn duBert sich laut Gifhorner Rundschau vom
22.07.2024 wie folgt: ,,Die zum Zensusstichtag errechneten Einwohnerzahlen miissen ein
Anhoérungs- und Feststellungsverfahren durchlaufen, ehe sie endgiiltig feststehen.” Wel-
che Kommunen haben in Niedersachsen ebenfalls um die Uberpriifung der Bevolke-
rungszahlen gebeten?

Bisher hat noch keine niedersachsische Kommune um eine Uberpriifung der Einwohnerzahlen ge-
beten, da das Anhorungs- und Feststellungsverfahren zu den Einwohnerzahlen des Zensus 2022,
welches in der Zustandigkeit des Landesamtes fiir Statistik Niedersachsen liegt, voraussichtlich erst
im September 2024 beginnen wird. Dann werden alle Kommunen bis auf Ebene der Samtgemeinden
beteiligt.

2. Die Kommunen berechnen ihre Einwohnerzahlen aus den Meldedaten der Einwohner-
meldeamter und aktualisieren besténdig ihre Daten. Wie erklart sich die Landesregierung
die o. g. Abweichungen der durch die Kommunen ermittelten Daten zu den Ergebnissen
des Zensus, hier im Speziellen im Landkreis und in der Stadt Gifhorn?

Zur Umsetzung des EU-weiten Zensus hat sich der Bundesgesetzgeber - wie bereits beim Zensus
2011 - fur eine registergestiutzte Methode entschieden. Das bedeutet, dass bereits vorhandene Ver-
waltungsregister als Datenquellen genutzt werden. Fir die Einwohnerzahlermittiung sind dies die
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Melderegisterdaten, die von den zustandigen Meldebehdrden flir Zensuszwecke an die statistischen
Landesamter Gbermittelt wurden (vgl. § 5 Abs. 2 Zensusgesetz 2022).

Bei einer ,Inventur® der Bevolkerungszahlen durch einen neuen Zensus kommt es mithin regelmafig
zu regional unterschiedlichen Anpassungsbedarfen und dadurch zu Abweichungen zur fortgeschrie-
benen Bevolkerungszahl. Griinde hierfiir sind vielfaltig und regional unterschiedlich ausgepragt. Da-
bei ist selten nur ein Grund ausschlaggebend, sondern vielmehr ein Zusammenspiel von mehreren.

Die amtlichen Einwohnerzahlen werden auf der Basis des jeweils letzten Zensus unter Zugrundele-
gung der von den Standesdmtern gemeldeten Geburten und Sterbefélle (Statistik der naturlichen
Bevdlkerungsbewegungen) sowie der im Meldewesen tbermittelten Zu- und Fortziige (Wanderungs-
statistik) auf Gemeindeebene fortgeschrieben.

Allerdings sind - aufgrund des Meldeverhaltens von Blirgerinnen und Birgern - nicht immer alle An-
gaben aus den Registern prazise und aktuell. Manche Personen sind an ihrem Wohnort gar nicht
gemeldet, andere stehen zwar im Register, sind aber schon langst umgezogen oder bereits verstor-
ben. Zur Ermittlung der Einwohnerzahlen erfolgte deshalb keine einfache Auszéhlung aus den Mel-
deregistern, vielmehr sah der Zensus 2022 eine Reihe von ergénzenden und korrigierenden Malf3-
nahmen vor:

Zum einen erfolgte eine Bereinigung der Daten im Rahmen der sogenannten Mehrfachfallpriifung,
bei der unzulassige Dubletten und Personen, die ausschlieBlich mit Nebenwohnsitz gemeldet sind,
ausgesteuert wurden.

Zum anderen gab es zwei primarstatistische Erhebungen mit dem Ziel der statistischen Registerkor-
rektur: die Befragung in Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkiinften (Sonderbereichserhebung)
und die Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis.

Bei der Sonderbereichserhebung handelte es sich um eine Vollerhebung. Diese Erhebung war not-
wendig, weil in Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkinften die Fluktuation haufig sehr hoch ist
und daher die melderechtlichen Angaben fiir die Bewohnerinnen und Bewohner dort ungenau sein
kénnen.

Mit den Ergebnissen der Haushaltebefragung wird an zufallig ausgewahlten Stichprobenanschriften
abgeglichen, wie viele Menschen laut Melderegister an der Anschrift leben muissten, aber faktisch
nicht mehr dort wohnen (sogenannte Ubererfassungen bzw. Karteileichen) beziehungsweise wie
viele Menschen an der Anschrift wohnen, aber zum Zensusstichtag (noch) nicht dort gemeldet waren
(sogenannte Untererfassungen bzw. Fehlbesténde).

Waéhrend die Ergebnisse aus der Vollerhebung an Sonderanschriften ausgezahlt werden, erfolgt bei
der Haushaltsstichprobe eine Hochrechnung der erhobenen Daten. Basis flir die Ermittlung von
Uber- und Untererfassungen sind dabei die Ergebnisse der sogenannten Existenzfeststellung durch
die kommunalen Erhebungsstellen vor Ort bzw. durch deren Erhebungsbeauftragte. Im Rahmen die-
ser Existenzfeststellung mussten mindestens der Vorname, der Nachname, das Geschlecht und das
Geburtsdatum der zu befragenden Personen ermittelt werden.

Die Ergebnisse aus den Korrekturschritten ergeben die neu ermittelten Einwohnerzahlen der Kom-
munen und des Landes Niedersachsen zum Zensusstichtag 15.05.2022.

Eine konkrete Aussage zu den genauen Griinden der Abweichungen im Landkreis und in der Stadt
Gifhorn kann leider nicht getroffen werden.

Ganz allgemein konnten insbesondere zwei Ereignisse als relevant flir Abweichungen bei den Ein-
wohnerzahlen der niedersdchsischen Kommunen ermittelt werden:

Zum einen hat die Corona-Pandemie in lokal unterschiedlichem Ausmal zu Bevélkerungsbewegun-
gen (beispielsweise im Zusammenhang mit Online-Unterricht an Universitaten) gefiihrt, die sich auf
den regelmafigen Aufenthaltsort auswirkten. So waren die Studierenden mdglicherweise zum Zeit-
punkt des Zensus in den Universitatsstadten mit Hauptwohnsitz gemeldet, wurden dann aber wah-
rend der Erhebung nicht angetroffen und sind folglich als Ubererfassung (Karteileiche) in das Ergeb-
nis eingegangen.

Zum anderen gab es zwei groe Fluchtbewegungen, die auch die Bevolkerungszahl in Niedersach-
sen beeinflusst haben, in dem diese zum Zensusstichtag 15.05.2022 nicht immer vollstandig bzw.
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korrekt in den Melderegistern erfasst werden konnten. Ferner ist ein bereits aus friiheren Bevolke-
rungsuntersuchungen bekanntes Problem, dass haufig die Abmeldung beim Riickzug ins Herkunfts-
land ausbleibt.

Weiterhin bildet die melderechtlich korrekte Erfassung von Personen in Tourismusregionen ein regi-
onal spezifisches Problem. Personen mit Ferienwohnungen melden sich mit Hauptwohnsitz an, ha-
ben dort aber letztlich nicht ihren stdndigen Aufenthaltsort und werden dann zum Zeitpunkt der Er-
hebung nicht vor Ort angetroffen. Zusatzlich arbeiten in Feriengebieten haufig auslandische Arbeits-
krafte, deren Meldeverhalten nicht lickenlos ist.

3. Welche MaBnahmen hat die Landesregierung geplant, damit es zukiinftig nicht mehr zu
solchen Abweichungen kommt?

Die Festlegung der Zensus-Methodik obliegt nicht der Landesregierung bzw. dem Landesgesetzge-
ber. Methodenflihrer auf Bundesebene ist das Statistische Bundesamt, dem die rechtlichen Rahmen-
bedingungen durch Bundesgesetze gesetzt werden. Mit diesem stehen die Statistischen Amter der
Lander in einem standigen Austausch zur Verbesserung der Methodik und der Ergebnisse.

Ebenso steht das zustandige Fachreferat fiir Meldewesen in Niedersachsen mit den niedersachsi-
schen Meldebehdrden zur stetigen Prozessoptimierung im Austausch.

(Verteilt am 02.09.2024)



	Drucksache 19/5174
	Kleine Anfrage zur kurzfristigen schriftlichen Beantwortung gemäß § 46 Abs. 2 GO LT mit Antwort der Landesregierung
	Anfrage des Abgeordneten Stefan Marzischewski-Drewes (AfD)
	Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport namens der Landesregierung
	Der Zensus 2022 - die Entwicklung der Bevölkerungszahlen und der Einfluss auf die Kommu-nen

